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(54) Verfahren zur Markierung von beweglichen Gegenständen

(57) Verfahren zur Ermittlung von Veränderungen an
beweglichen Gegenständen, das dadurch gekennzeich-
net ist, dass man
a) den beweglichen Gegenstand mit einem Mittel behan-
delt und
b) den so behandelten beweglichen Gegenstand und/
oder die daran angrenzenden unbehandelten Flächen
mittels UV-Licht bestrahlt und die Abweichung
b1) der Lichtintensität des emmitierten Lichtes einer Teil-
fläche zur mittleren Lichtintensität des emmitierten Lich-
tes der Fläche und/oder
b2) der Lichtintensität des emmitierten Lichtes eines
Teils der angrenzenden, unbehandelten Fläche zur mitt-
leren Lichtintensität des emmitierten Lichtes der angren-
zenden unbehandelten Flächen und/oder
b3) der Lichtintensität des emmitierten Lichtes des be-
weglichen Gegenstandes unmittelbar nach der Behand-

lung mit dem Mittel mit der Lichtintensität des emmitierten
Lichtes zu einem späteren Zeitpunkt und/oder
b4) der Lichtintensität des emmitierten Lichtes der an-
grenzenden unbehandelten Fläche unmittelbar nach der
Behandlung des beweglichen Gegenstandes mit dem
Mittel mit der Lichtintensität des emmitierten Lichtes der
angrenzenden, unbehandelten Fläche zu einem späte-
ren Zeitpunkt

feststellt,
wobei das Mittel eine wässrige Dispersion ist, enthaltend:
a1) wenigstens ein Bindemittel,
a2) wenigstens eine bei UV-Bestrahlung sichtbares Licht
aussendende Substanz und
a3) gegebenenfalls ein Dispergiermittel.


	Bibliographie

